
 

 
 

 

Tageskurs  
"Durchsetzung der Regelung von  

Meldeverhältnissen"  

 
Zwangsmassnahmen bei den Einwohnerdiensten  

 
 

Darum geht es: 

Immer häufiger kommt es vor, dass meldepflichtige Personen sich bei den Einwohnerdiens-
ten nicht melden oder melden wollen. Dabei geht es nicht nur um die Anmeldung in der Ge-
meinde - die Erneuerung des Wochenaufenthaltes, das Anzeigen des Umzuges innerhalb 
der Gemeinde oder die Verlängerung der Ausländerbewilligung sind davon genauso betrof-
fen. Auch mehrmalige Aufforderungen werden oft ignoriert und selbst nach einer Busse 
bleibt das Meldeverhältnis ungeregelt. Der Einwohnerkontrolle obliegt jedoch die Pflicht ihre 
Register vollständig und aktuell zu führen.  

Welche Möglichkeiten bieten sich an, nicht geklärte Meldeverhältnisse unter Beachtung des 
Legalitätsprinzips und ohne dass der Grundsatz der Verhältnismässigkeit verletzt wird? Wel-
che rechtlichen Bestimmungen sind vorhanden? Wann sind sie anzuwenden? Kann eine 
Busse verhängt werden und darf eine Anmeldung unter Mithilfe der Polizei vollzogen wer-
den? Kann das Meldeverhältnis «von Amtes wegen» geregelt werden? Was haben die Ein-
wohnerdienste zu beachten? 

Dieses Seminar soll das konkrete Vorgehen unter Beachtung des gesetzlichen Rahmens 
aufzeigen und die Vorgehensweise in individuellen Fällen darstellen. Die Teilnehmenden 
klären am Seminar die Zuständigkeiten und Kompetenzen in ihrer jeweiligen Gemeinde. 

 
 
Lernziele:  Die Teilnehmenden kennen die wichtigsten Verfahrensgrundsätze 

und -schritte bei einer zwangsweisen Regelung der Meldeverhält-
nisse; sie kennen die gesetzlichen Grundlagen im Übertretungs-
strafrecht und können selbständig eine Verfügung erstellen; sie 
kennen die Zuständigkeiten in der eigenen Gemeinde zum Erlass 
von Feststellungs- oder Strafverfügungen. 
 

Inhalt: - Die rechtlichen Grundlagen zur Durchsetzung der Regelung von 
Meldeverhältnissen. 

- Konkrete Vorgehensweisen in der Praxis. 
- Die Einhaltung strukturierter Arbeitsschritte, die zu einem erfolg-

reichen Abschluss führen. 
- Androhung und Verzeigung wegen Ungehorsams gegen amtli-

che Verfügungen (Art. 292 StGB). 
 

Methode: Vortrag, Fachgespräche, Erfahrungs- und Praxisaustausch  
 

Kursdatum: Freitag, 11. Oktober 2019 
 

Kurszeiten: 08.30 Uhr bis zirka 17.00 Uhr 
 



Kursort:  Olten, Hotel Arte (https://www.konferenzhotel.ch) 
Riggenbachstrasse 10, 4600 Olten 
 

Kursleitung: Franz Behrens, Leiter Personenmeldeamt der Stadt Zürich  
 

Kosten:  CHF 420.00 inkl. Kursunterlagen, Begrüssungs- und Pausenkaffee 
sowie Mittagessen 
 

Teilnehmerzahl:  Die Teilnehmerzahl ist auf max. 16 Personen beschränkt. 
Massgebend ist der Eingang der Anmeldungen. 
 

Anmeldung: Organisation des Kurses im Auftrag des Ausbildungsverant-
wortlichen VSED, Luis Gomez 
 
Herr Oliver Ehrat, Leiter ZMD, Stadthausquai 17 
Postfach, 8022 Zürich  
044 412 36 24 / oliver.ehrat@zuerich.ch 
 

AGB:  https://www.vsed.ch/weiterbildung/kursangebote-auf-deutsch 
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